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2. Änderung des
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes

"Unterheßbach an der Bahnlinie"
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Wasserversorgung

Vermessung/Geoinformation

2020105/B-Plan_1000.PLT

Schernberg 30   91567 Herrieden   Tel.: 09825/9296-0   Fax: -50
Internet: www.ib-heller.de   E-Mail: info@ib-heller.de
                     |                        |
                                   |

Hauptlagesystem: Haupthöhensystem: NHN (DHHN 2016)UTM (Zone 32)verwendete Bezugssysteme:

Flst.-Nr. 78, 80, 81, 82 und 83

mit integriertem Gründordnungsplan

Verfahrensvermerk

1. Der Marktgemeinderat Lehrberg hat in der Sitzung vom __.__.2021 die 2. Änderung des vorhabenbezogenen
    Bebauungsplanes "Bereich Unterheßbach an der Bahnlinie" beschlossen.

2. Zu dem Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom __.__.2022 wurden die Behörden und sonstigen
    Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __.__.2022 bis __.__.2022 beteiligt.

3. Der Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom __.__.2022 wurde mit der Begründung gemäß
    § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __.__.2022 bis __.__.2022 öffentlich ausgelegt.

6. Der Markt Lehrberg hat mit Beschluss des Gemeinderates vom __.__.2020 die 2. Änderung des vorhaben-
    bezogenen Bebauungsplanes "Bereich Unterheßbach an der Bahnlinie" gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der 
    Fassung vom __.__.2022 als Satzung beschlossen.

    Markt Lehrberg, den __.__.2022

(Siegel)    .........................................................................................................

    1. Bürgermeisterin
    Renate Hans

7. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am __.__.2022 gemäß § 10 Abs. 3
    Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag
    zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen
    Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechts-
    folgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.

   Markt Lehrberg, den __.__.2022

(Siegel)
    .........................................................................................................

    1. Bürgermeisterin
    Renate Hans

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom __.__.2022 wurden die Behörden und sonstigen
    Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __.__.2022
    bis __.__.2022 beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom __.__.2022 wurde mit der Begründung, dem Umwelt-
    bericht und dem Grünordnungsplan gemäß § 4a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
    __.__.2022 bis __.__.2022 öffentlich ausgelegt.

FESTSETZUNGEN

PLANUNGSRECHTLICHE  FESTSETZUNGEN ( § 9 BauGB )

1. Art der baulichen Nutzung

2. Maß der baulichen Nutzung

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

 "offene Bauweise"

(§9 Abs. 1 BauGB i.V.m. §§1-11 BauNVO)

(§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§16 BauNVO)

(§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§22 und 23 BauNVO)

o

Baugrenze

Im gesamten Bebauungsplangebiet wird das Maß der baulichen Nutzung wie folgt bestimmt:

- durch die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) von 0,5 bzw. 0,6
  die maximal zulässige GRZ darf gem. § 19 Abs. 4 Satz 2 durch die Grundflächen der in
  § 19 Abs. 4 Satz 1 bezeichneten Anlagen um 50 % überschritten werden
- durch die für das jeweilige Gebiet festgesetzte Geschoßflächenzahl (GFZ) von 0,5 / 0,6 bzw. 1,0
- durch die für das jeweilige Gebiet festgesetzte zulässige Anzahl der Vollgeschosse
- durch die maximal zulässige Traufhöhe (TH)

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im Planteil mittels Baugrenzen festgesetzt.
Gebäude dürfen diese Grenzen nicht überschreiten.
Nebenanlagen (§ 14 BauNVO) sind auch außerhalb der vorgesehenen Baugrenzen
gem. den Vorschriften der BayBO zulässig.

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der 2. Änderung (§9 Abs. 7 BauGB)

Satteldächer, Pultdächer, Flachdächer, flachgeneigte Dächer, Segment- und RundbogendächerSD, PD, FD

5. Grünflächen
(§9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

private Grünflächen
Dachneigung < 30°< 30°

SO Sonstiges Sondergebiet  (§11 BauNVO)
"Lagerfläche für Materialien des Straßen-, Tief- und Landschaftsbau"

Straßen-, Tief- und
Landschaftsbau

Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§14 Abs. 1 BNatSchG)
8. Ausgleichsmaßnahmen

Umgrenzung Kontingentflächen

10. Immissionsschutz

Die Ausgleichmaßnahmen werden extern, auf einer Teifläche von 5.243 m² des Flurstücks 
258 der Gemarkung Heßbach festgesetzt. 

Als Entwicklungsziel wird ein artenreiches Extensivgrünland (G214) festgesetzt.  

Die Abstandsflächen gemäß §6 BayBO sowie sonstige baurechtliche und nachbarrechtliche
Bestimmungen sind einzuhalten. In einem Abstand von 3,50 m dürfen sich weder Personen
aufhalten noch Geräte bzw. Maschinen aufgestellt werden. Die Erdoberkante darf bei Flach-
masten bzw. Betontragmasten im Umkreis von 3,00 m sowie bei Winkelmasten bzw. Beton-
abspannmasten im Umkreis von 5,00 m nicht verändert werden. Der Mindestabstand von 
Bauwerken zu den bahneigenen 15 / 20 kV-Speiseleitungen und zu Oberleitungsmastfun-
damenten muss jeweils 5,00 m betragen. Für Instandsetzungsarbeiten muss ein Arbeitsraum 
von 1,50 m um die Oberleitungsmaste freigehalten werden. Während der Bauarbeiten ist der 
Gleisbereich (Regellichtraum einschließlich Gefahrenbereich) im Abstand von 4,00 m zur 
Gleisachse immer freizuhalten. Es ist eine Kabel- und Leitungsfrage frühzeitig vor Baubeginn 
bei der DB Immobilien anzufragen.

12. Gleisanlage und Bahnbetrieb

Innerhalb des Bebauungsplangebietes sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulässig,
deren Geräusche die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente
LEK nach DIN 45691:2006-12 " Geräuschkontingentrierung" weder tags (6.00 Uhr - 22.00 Uhr)
noch nachts (22.00 Uhr - 06.00 Uhr) überschreiten.

13. Anschluss an landwirtschaftliche Flächen

An den Grenzen des Bebauungsplans ist hinsichtlich der Pflanzordnung der gesetzlich vorge-
schriebene Grenzabstand gegenüber landwirtschaftlichen Nutzungsflächen zu beachten.
Emissionen, vor allem Staub, Lärm und Geruch, die durch eine ordnungsgemäße landwirt-
schaftliche Nutzung auf angrenzenden Flächen entstehen und sich nachteilig auf das
Baugebiet auswirken könnten, sind zu dulden.

15. Hinweise / nachrichtliche Übernahme

bestehende Flurstücksgrenzen

Flurstücksnummern254

Zufahrt

Art der bau-
lichen Nutzung

Zahl der Voll-
geschosse

Grundflächen-
zahl

Bauweise
zulässige

Dachneigung

Geschoss-
flächenzahl

Nutzungsschablone

amtl. kartierte Biotopfläche

Überschwemmungsgebiet HQ100

bestehende Gebäude

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des rechtskräftigen Bebauungsplanes

6. Anpflanzen/Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

anzupflanzende Bäume/Sträucher (Pflanzgebot)

zu erhaltende Bäume/Sträucher (Pflanzbindung)

zulässige Traufhöhe

Das Sondergebiet dient zur Bestandssicherung und Erweiterung des im Plangebiet 
angesiedelten Betriebes und deren Rechtsnachfolge.

Die Entwässerung der Fläche erfolgt im Trennsystem. Anfallendes Schmutzwasser ist 
dem öffentlichen Kanalnetz zuzuleiten.

(§9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

7. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasser-
schutz und die Regelung des Wasserabflusses

Das Oberflächenwasser ist in Rückhalteflächen mit einem Volumen von ca. 3 m³ / 100 m² 
befestigter Fläche zurückzuhalten und gedrosselt an das öffentliche Kanalnetz oder den 
Vorfluter abzuleiten.

Es wird empfohlen, das Niederschlagswasser von den Dachflächen auf dem Grundstück
versickern zu lassen bzw. zur Gartenbewässerung und Brauchwassernutzung zu sammeln.
Wird das Sammeln von Niederschlagswasser für Brauchwasserzwecke auf den Grund-
stücken geplant, so ist bei Verlegung der Installationsleitungen § 17 der Trinkwasser-
verordnung (TrinkwV) einzuhalten

Wasserflächen

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung
des Wasserabflusses (Zweckbestimmung: Regenrückhaltebecken)

RRB

14. Sonstige Planzeichen

4. Tiefe der Abstandsflächen
(§9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB i.V.m. Art. 6 BayBO)

Die Tiefe der Abstandsflächen kann gem. Art. 6 BayBO (wie in Gewerbe- und Industrie-
gebieten) 0,2 H, aber mindestens 3 m, betragen.

in den jeweiligen Teilbereichen sind folgende Nutzungen zulässig:

SO 1:
- Lager- und Produktionshallen
- Betriebsgebäude mit Sozialräumen und Büro
- Lagerflächen zum Zwischenlagern und Aufbereiten von Baustoffen
- Lagerflächen zum Zwischenlagern und Aufbereiten von Erdaushub und Oberboden
- Baustofflager mit Recyclingplatz
- Abstellen von Baumaschinen aller Art
- Werkstattgebäude für Instandhaltung und Wartung von Betriebsmaschinen und Fahrzeugen
- Sonstige Garten- und Landschaftsausstellung
- Händische und maschinelle Bearbeitung von Steinmaterial
- Herstellung von Beton und Betonerzeugnissen

SO 3:
- Lagerhallen
- Lagerflächen zum Zwischenlagern und Aufbereiten von Baustoffen
- Lagerflächen zum Zwischenlagern und Aufbereiten von Erdaushub und Oberboden
- Baustofflager mit Recyclingplatz
- Abstellen von Baumaschinen aller Art

Lagerboxen für Schüttgüter

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung (§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

SO 2:
- Lager- und Produktionshallen
- Lagerflächen zum Zwischenlagern und Aufbereiten von Baustoffen
- Lagerflächen zum Zwischenlagern und Aufbereiten von Erdaushub und Oberboden
- Baustofflager mit Recyclingplatz
- Abstellen von Baumaschinen aller Art
- Werkstattgebäude für Instandhaltung und Wartung von Betriebsmaschinen und Fahrzeugen
- Sonstige Garten- und Landschaftsausstellung
- Händische und maschinelle Bearbeitung von Steinmaterial
- Herstellung von Beton und Betonerzeugnissen

In den Sondergebietsteilen 1 bis 3 sind Wohnnutzungen, auch für Aufsichts- und
Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber, unzulässig.

20 kV-Leitung

(§9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

11. Versorgungsleitungen

Bewuchsbeschränkungsbereich

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baum-standorte und unter-
irdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe insbesondere Abschnitt 3, zu beachten.

Zwischen eventuell geplanten Baumstandorten und Versorgungsleitungen, ist nach dem 
DVGW Regelwerk; Arbeitsblatt GW "Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Ver-
sorgungsleitungen" ein Abstand von 2,50 m einzuhalten. Sollte dieser Abstand unter-
schritten werden, so sind Schutzmaßnahmen notwendig.

Tabelle 2: Emissionskontingent LEK tags und nachts in dB(A)

Teilfläche SO1

Teilfläche SO2

Teilfläche SO3

Name Größe Kontingentfläche LEK, tags LEK, nachts

1.784,2 m²

9.668,3 m²

3.728,1 m²

76 dB (A)

80 dB (A)

72 dB (A) 60 dB (A)

60 dB (A)

60 dB (A)

Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt nach DIN
45961:2006-12, Abschnitt 5.

Die Relevanzgrenze der Regelung in Abschnitt 5 Abs. 5 DIN 45691:2006-12 ist
anzuwenden; sie wird nicht ausgeschlossen.

Als Bezugsfläche zur Ermittlung der zulässigen Lärmemissionen aus dem Betriebs-
grundstück(en) ist das Grundstück innerhalb der festgesetzten Kontingentfläche
heranzuziehen.

Erstreckt sich die Betriebsfläche eines Vorhabens über mehrere Teilflächen, so ist dieses
Vorhaben dann zulässig, wenn der sich ergebende Beurteilungspegel nicht größer ist
als die Summe der sich aus den Emissionskontingenten ergebenden Immissionskontingente.
Die Regelung zur Summation gemäß Abschnitt 5 DIN 45691:2006-12 findet  Anwendung;
sie wird nicht ausgeschlossen.

Mit dem Bauantrag ist ein qualifiziertes Sachverständigengutachten zum Nachweis der
Einhaltung der Festsetzungen gemäß Nr. 10
des Bebauungsplanes "Unterheßbach an der Bahnlinie" vorzulegen.

M01: Gehölzfällungen sind außerhalb der Schutzzeiten für Brutvögel, also im Zeitraum
         zwischen ab 1. Oktober bis 28./29. Februar, durchzuführen.

9. Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen (aus saP)

M02: Entlang der Bahnlinie ist mit Zauneidechsen zu rechnen. Aus diesem Grund muss
         zum Bahndamm ein Abstand von 3 m eingehalten werden. In diesem Bereich dürfen
         keine Materialien gelagert werden.

M03: Die bestehenden Hecken, insbesondere die südliche, müssen in ihrer Funktion erhalten
         werden. Teilabschnitte können auf Stock gesetzt werden/entfernt werden

M04: Bei Neupflanzung der Eingrünung müssen heimische, früchtetragende Gehölze
         bevorzugt werden.

M05: Auf dem gesamten Firmengelände ist der Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden zu
         unterlassen.

M06: Der Zaun um das Gelände muss eine Bodenfreiheit von mindestens 15 cm haben,
         um Reptilien ungehinderten Zugang zu ermöglichen.

Die in den Festsetzungen des Bebauungsplanes genannten DIN-Normen und weiteren
Regelwerke werden zusammen mit diesem Bebauungsplan während der üblichen
Öffnungszeiten in der Gemeinde eingesehen werden. Die betreffenden DIN-Vorschriften
usw. sind auch archivmäßig hinterlegt beim Deutschen Patentamt.

Hinweise zum Immissionsschutz

Zum Schutz der jagenden Fledermäuse soll das Gelände bedarfsgerecht beleuchtet
werden. Es empfehlen sich nächtliche Abschaltungen der Beleuchtung zwischen
23 Uhr und 5 Uhr oder eine Steuerung der Beleuchtung mit Bewegungsmeldern.

Hinweise zum Artenschutz

 "abweichende Bauweise" zulässig sind baulichen Anlagen bis zu einer Länge von 75 ma


